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Frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und $ 4 Abs. 1 BauGB an der FNP-Änderung 
Nr. 3.1 der vVG Mosbach-Elztal-Neckarzimmern-Obrigheim im Gebiet „Stockbronner 
Hof“ in Neckarzimmern sowie an dem Bebauungsplan „Stockbronner Hof“ in 
Neckarzimmern. 
 
 
 
 

, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
vielen Dank für die frühzeitige Beteiligung an der FNP-Änderung Nr. 3.1 sowie an dem 
Bebauungsplan „Stockbronner Hof“ auf Gemarkung Neckarzimmern mit einer Gesamtgröße 
von 114 ha (80 ha Modulflächen) zwecks Errichtung einer PV-Freiflächenanlage. 
 
Der Verband Region Rhein-Neckar unterstützt im Sinne der Energiewende den Ausbau der 
erneuerbaren Energien im Allgemeinen und der Solarenergie im Besonderen. Im Einheitlichen 
Regionalplan Rhein-Neckar ist festgelegt, dass die Energieversorgung zunehmend auf die 
Nutzung erneuerbarer Energien umgestellt werden soll. Angestrebt wird dabei eine Voll-
versorgung mit erneuerbaren Energien, soweit möglich aus regionalen Quellen (Plansatz 
3.2.1.1). In dem vom Verband Region Rhein-Neckar veröffentlichten Regionalen Energie-
konzept wird der Solarenergie neben der Windenergie ein erhebliches Potenzial bescheinigt. 
 
Hinsichtlich des Standorts von Photovoltaikanlagen ist im Einheitlichen Regionalplan der 
Grundsatz enthalten, dass PV-Anlagen vorrangig an oder auf baulichen Anlagen errichtet 
werden sollen. Bei Freiflächenanlagen sollen die Standorte bevorzugt werden, von denen 
keine gravierenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds ausgehen, die bereits über Vor-
belastungen verfügen, eine geringe ökologische Wertigkeit haben und keine regional-
planerischen Konflikte aufweisen. Vorrangig sollen bei Freiflächenanlagen bereits versiegelte 
Flächen, gewerbliche und militärische Konversionsflächen sowie Deponien genutzt werden. 
 
Diese regionalplanerischen Grundsätze zu den präferierten Standorten von PV-
Freiflächenanlagen werden von dem geplanten Vorhaben zum Teil eingehalten. Aufgrund der 
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das Plangebiet querenden Kreisstraße K 3946 sowie der durch die Fläche verlaufenden 
Freileitungen ist von einer gewissen Vorbelastung zu sprechen. Aufgrund der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung ist nicht von einer hohen ökologischen Wertigkeit des Standortes 
auszugehen. Jedoch ist, aufgrund der Dimension der Anlage, von einer gewissen 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszugehen. 
 
Nach dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar befindet sich der Standort der geplanten 
Anlage teilweise in einem Regionalen Grünzug (Ziel) sowie in einem Vorranggebiet für die 
Landwirtschaft (Ziel). 
 
Regionale Grünzüge dienen nach Plansatz 2.1.1 als großräumiges Freiraumsystem dem 
langfristigen Schutz und der Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie 
dem Schutz und der Entwicklung der Kulturlandschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar. 
Sie sichern die Freiraumfunktionen Boden, Wasser, Klima, Arten- und Biotopschutz sowie die 
landschaftsgebundene Erholung. Entsprechend Plansatz 2.1.3 sind in den Grünzügen techni-
sche Infrastrukturen und Verkehrsinfrastrukturen sowie privilegierte Vorhaben im Sinne von 
§ 35 (1) BauGB zulässig, die die Funktionen der Grünzüge nicht beeinträchtigen, im überwie-
genden öffentlichen Interesse notwendig sind oder aufgrund besonderer Standortanforderun-
gen nur außerhalb des Siedlungsbestandes errichtet werden können. Nach der Begründung 
zum Plansatz 2.1.3 sind Einrichtungen der technischen Infrastruktur, insbesondere Anlagen 
zur Gewinnung regenerativer Energien, so auszuführen, dass die Funktionsfähigkeit des Grün-
zuges erhalten bleibt. 
 
Aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar sind PV-Freiflächenanlagen als technische 
Infrastrukturen zu werten, die nur außerhalb des Siedlungsbestands errichtet werden können. 
Durch die Lage in einem kleinen Teilbereich des sehr großflächigen Regionalen Grünzugs ist 
davon auszugehen, dass durch das Vorhaben die Funktion des Regionalen Grünzugs nicht 
wesentlich beeinträchtigt wird. Aufgrund der vergleichsweise kleinflächigen Inanspruchnahme 
ist der Einheitliche Regionalplan auch nicht in seinen Grundzügen berührt. Zudem liegt der 
Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse und dient der 
öffentlichen Sicherheit. 
 
Ein Zielabweichungsverfahren in Bezug auf den Regionalen Grünzug wäre vor diesem Hinter-
grund aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar entbehrlich. 
 
Vorranggebiete für die Landwirtschaft dienen gemäß Plansatz 2.3.1.2 zur Sicherung der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung. Eine außerlandwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht 
zulässig. Die Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen für technische Infrastrukturen und 
Verkehrs- sowie Windenergieanlagen, die aufgrund besonderer Standortanforderungen nur im 
Außenbereich realisiert werden können, ist ausnahmsweise möglich. 
 
Insofern stehen PV-Freiflächenanlagen grundsätzlich in Konflikt mit Vorranggebieten für die 
Landwirtschaft. Die Ausnahmeregelung in Plansatz 2.3.1.2 für die Errichtung von technischen 
Infrastrukturen innerhalb von Vorranggebieten für die Landwirtschaft war bei der Aufstellung 
des Einheitlichen Regionalplans auf kleinräumige punktuelle oder linienförmige Vorhaben, wie 
z.B. Geothermie- und Bioenergieanlagen oder Energieleitungen, ausgelegt, die nur vergleichs-
weise wenig Fläche in Anspruch nehmen. Großflächige Vorhaben wie PV-Freiflächenanlagen 
in der hier vorliegenden Größenordnung sind durch die Ausnahmeregelung nicht abgedeckt. 
 
Aufgrund der Betroffenheit des Vorranggebiets für die Landwirtschaft hat das 
Regierungspräsidium Karlsruhe bereits ein „Zielabweichungsverfahren gemäß § 6 Abs. 2 ROG 
i. V. m. § 24 LplG BW zur Abweichung von Zielen des Einheitlichen Regionalplans Rhein-
Neckar“ durchgeführt. Die Entscheidung erfolgte am 28.06.2023. Die Abweichung von dem im 
Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar festgelegten Vorranggebiet für die Landwirtschaft 
wurde, befristet auf 30 Jahre, zugelassen. Kraft dieser Entscheidung steht das Vorranggebiet 
für die Landwirtschaft der Errichtung einer PV-Freiflächenanlage nicht entgegen. 



Seitens des Verbands Region Rhein-Neckar bestehen demnach keine Bedenken gegen das 
Vorhaben.
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Gemeinde Neckarzimmern; Bebauungsplan „Solarpark Stockbronner Hof“ 

VVG Mosbach-Elztal-Neckarzimmern-Obrigheim; FNP-Änderung Nr. 3.1 für das 

Gebiet „Solarpark Stockbronner Hof“ in Neckarzimmern 

Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 I BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an den o. g. Verfahren 

mit Schreiben vom 28.02.2023. In unserer Funktion als höhere Raumordnungsbe-

hörde äußern wir uns folgendermaßen: 

Mit der vorliegenden Planung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 

Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit Nebenanlagen sowie einem Um-

spannwerk mit einem Flächenumfang von insgesamt rund 80 ha Anlagenfläche ge-

schaffen werden. Das Plangebiet befindet sich rund 1 km nordöstlich der Ortslage 

von Neckarzimmern im Bereich des Stockbronner Hofs und umfasst eine Fläche von 

ca. 114 ha, welche derzeit überwiegend intensiv ackerbaulich genutzt wird. Mehrere 

Freileitungen (20 kV, 110 kV und 380 kV) führen durch das Gebiet. 

Auf Ebene des Bebauungsplans ist eine Festsetzung als Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung „Photovoltaik“ vorgesehen, wobei neben Photovoltaikmodulen die 

erforderlichen Nebenanlagen (Wechselrichter, Transformatoren, Speicher, Lagercon-
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tainer, Betriebsanlagen) zulässig sein sollen. Die Zulässigkeit der Nutzung soll laut 

Vorentwurf des Bebauungsplans gem. § 9 II BauGB auf einen Zeitraum von 30 Jah-

ren ab Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage befristet werden, als Folgenutzung ist 

eine Festsetzung von Flächen für die Landwirtschaft vorgesehen. Hinsichtlich des 

Maßes der baulichen Nutzung ist eine Beschränkung der Versiegelung auf max.  

2,0 % der Sondergebietsfläche vorgesehen. Die Höhe der Solarmodultische wird auf 

max. 4,0 m beschränkt, die der Gebäude der Betriebsanlagen auf 5,0 m.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ist entsprechend die Darstellung einer Sonder-

baufläche mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ vorgesehen, wobei die Darstel-

lung über das im Bebauungsplan vorgesehene Sondergebiet hinausgeht. Auch hier 

sieht der vorliegende Entwurf eine befristete Darstellung im Sinne einer temporären 

Zwischennutzung vor. Hinsichtlich der zeitlichen Befristung wird allerdings lediglich 

auf den Bebauungsplan verwiesen, wo eine Befristung der Nutzung von 30 Jahren 

vorgesehen ist. 

Übereinstimmung mit raumordnerischen Vorgaben zur Energieversorgung 

Das geplante Vorhaben entspricht einer wesentlichen Zielsetzung des Landesent-

wicklungsplans 2002 Baden-Württemberg, wonach auf eine verstärkte Nutzung rege-

nerativer Energien hingewirkt werden soll (PS 4.2.2 Z). Auch auf Ebene des Einheitli-

chen Regionalplans Rhein-Neckar (ERP) wird die Forcierung einer umwelt- und kli-

maverträglichen Energieversorgung ausdrücklich unterstützt. Gem. PS 3.2.1.1 G ERP 

soll eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien angestrebt werden, soweit mög-

lich aus regionalen Quellen. Entsprechend ist deren Ausbau gem. PS 3.2.3.1 G ERP 

voranzutreiben.  

Bei der Errichtung von Freiflächenanlagen sollen gem. PS 3.2.4.2 G ERP Standorte 

bevorzugt werden, von denen keine gravierenden Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes ausgehen, die Vorbelastungen aufweisen, eine geringe ökologische 

Wertigkeit haben und keine regionalplanerischen Konflikte aufweisen. Vorrangig sol-

len bei Freiflächenanlagen bereits versiegelte Flächen, gewerbliche und militärische 

Konversionsflächen sowie Deponien genutzt werden.  

Dieser regionalplanerische Grundsatz wird vom vorliegend geplanten Vorhaben inso-

weit eingehalten, als dass aufgrund querender Infrastrukturen von einer gewissen 

Vorbelastung gesprochen werden kann und aufgrund der intensivlandwirtschaftlich 

genutzten Fläche von keiner höhen ökologischen Wertigkeit auszugehen ist. Eine 

gewisse Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist bereits aufgrund der Größenord-
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nung des Vorhabens jedoch anzunehmen. Dies steht einer Realisierung des Vorha-

bens jedoch nicht grundsätzlich entgegen. 

Übereinstimmung mit raumordnerischen Vorgaben zum Freiraumschutz 

In der Raumnutzungskarte des ERP befindet sich das Plangebiet vollständig inner-

halb eines Vorranggebiets für die Landwirtschaft sowie im westlichen Teilbereich auf 

einer Fläche von ca. 35 ha innerhalb eines Regionalen Grünzugs. Die Betroffenheit 

der besagten raumordnerischen Belange, in beiden Fällen handelt es sich um zu be-

achtende Ziele der Raumordnung, wird folgendermaßen bewertet: 

Vorranggebiet für die Landwirtschaft 

In Vorranggebieten für die Landwirtschaft ist gem. PS 2.3.1.2 Z ERP eine außerland-

wirtschaftliche Nutzung nicht zulässig. Die Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflä-

chen für technische Infrastrukturen und Verkehrs- sowie Windenergieanlagen, die 

aufgrund besonderer Standortanforderungen nur im Außenbereich realisiert werden 

können, sind ausnahmsweise möglich. Im Rahmen frühzeitiger Abstimmungen zum 

vorliegenden Vorhaben wurde festgestellt, dass dieses durch die Ausnahmeregelung 

des Plansatzes aufgrund der Großflächigkeit der Anlage nicht abgedeckt ist und sich 

somit ein Konflikt mit dem betroffenen Vorranggebiet für die Landwirtschaft ergibt.  

Vor diesem Hintergrund stellten die Gemeinde Neckarzimmern und die vereinbarte 

Verwaltungsgemeinschaft Mosbach – Elztal – Neckarzimmern – Obrigheim mit 

Schreiben vom 07. bzw. 08.03.2023 bei der höheren Raumordnungsbehörde den An-

trag auf Zulassung einer Zielabweichung gem. § 6 Abs. 2 ROG i. V. m. § 24 LplG Ba-

den-Württemberg vom auf Basis von Plansatz 2.3.1.2 Z des ERP regionalplanerisch 

festgelegten Vorranggebiet für die Landwirtschaft. 

Besagter Antrag wurde seitens der höheren Raumordnungsbehörde mit Schreiben 

vom 28.06.2023 positiv entschieden, die Zielabweichung zwecks Errichtung einer 

Freiflächen-Photovoltaikanlage zugelassen. Demnach liegen mit Blick auf das be-

troffene Vorranggebiet für die Landwirtschaft die gesetzlichen Zulassungsvorausset-

zungen „Nichtberührtsein von Grundzügen der Planung“ und „raumordnerische Ver-

tretbarkeit“ vor. Die Zielabweichungsentscheidung wurde dabei mit den folgenden 

Maßgaben erlassen: 

- Nachdem der konkrete räumliche Zuschnitt der Modulflächen zum Zeitpunkt 

der Zielabweichungsentscheidung noch nicht abschließend feststand, ist die 

Einhaltung einer Flächenobergrenze von 80 ha für Photovoltaikmodule im 
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Rahmen der nachfolgenden Bauleitplanverfahren anhand einer Flächenbilanz 

nachzuweisen (vgl. Zielabweichungsentscheidung, unter 2.). 

- Die Zulassung der Zielabweichung endet 30 Jahre nach der Inbetriebnahme 

der Photovoltaikanlage. Unter der Inbetriebnahme ist der Zeitpunkt der Ertei-

lung der dauerhaften Betriebserlaubnis nach VDE-AR-N 4120 zu verstehen. 

Diese ist der höheren Raumordnungsbehörde vorzulegen (vgl. Zielabwei-

chungsentscheidung, unter 3.). 

- Die Zulassung erfolgt unter der Maßgabe des ordnungsgemäßen Rückbaus 

sämtlicher Komponenten (PV-Module, Wechselrichter, Speicher, Lagercontai-

ner, Trafostationen, Umzäunung, Umspannwerk) nach Stilllegung der Anlage 

und der Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Bodenfunktionen (vgl. Ziel-

abweichungsentscheidung, unter 4.). 

- Die Befristung der Zielabweichung ist auf den nachgelagerten Planungsebenen 

des Flächennutzungs- und Bebauungsplans sowie auf Ebene der Baugeneh-

migung entsprechend umzusetzen. Die höhere Raumordnungsbehörde ist an 

den betreffenden Verfahren zu beteiligen (vgl. Zielabweichungsentscheidung, 

unter 5.). 

- Der durch die Zulassung der Zielabweichung ermöglichte Eingriff in das Orts- 

und Landschaftsbild ist durch Minimierungs- und Gestaltungsmaßnahmen 

(Eingrünung, Gliederung der Modulfelder, Grünpuffer) vollständig zu kompen-

sieren. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen sind im Rahmen des Bebau-

ungsplanverfahrens mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen (vgl. 

Zielabweichungsentscheidung, unter 6.). 

Mit Blick auf die Maßgaben zur Zielabweichungsentscheidung ist zunächst zu konsta-

tieren, dass die vorliegenden Bauleitplanentwürfe die Flächenkulisse einhalten, die 

dem Zielabweichungsverfahren zugrunde lag (vgl. Zielabweichungsentscheidung, 

unter 2.). Laut der vorliegenden Planbegründungen sollen auf Ebene des FNP eine 

Sonderbaufläche mit einem Umfang von ca. 100,59 ha dargestellt werden, auf Ebene 

des Bebauungsplans ein in mehrere Teilbereiche unterteiltes Sondergebiet mit einem 

Gesamtumfang von 85,22 ha festgesetzt. Damit liegen die vorgesehenen Darstellun-

gen bzw. Festsetzungen bislang oberhalb der in der Maßgabe 2. zum Zielabwei-

chungsverfahren formulierten Obergrenze von 80 ha. Wir bitten um eine dahingehen-

de Optimierung im weiteren Verfahren, so dass die Obergrenze gem. Zielabwei-

chungsentscheidung eingehalten werden kann. Für weiterführende dahingehende 
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Abstimmungen, auch hinsichtlich einer etwaigen geringfügigen Überschreitung der 

formulierten Obergrenze bei entsprechender Begründung, stehen wir zur Verfügung. 

Mit Blick auf die Maßgaben unter 3. und 5. der Zielabweichungsentscheidung ist fest-

zuhalten, dass in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs die Zu-

lässigkeit auf einen Zeitraum von 30 Jahren ab Inbetriebnahme der Photovoltaikanla-

ge befristet und eine landwirtschaftliche Folgenutzung festgesetzt werden soll. Die im 

Bebauungsplan vorgesehenen Festsetzungen sind hierzu aus unserer Sicht hinrei-

chend konkret, während auf Ebene des Flächennutzungsplans noch die zeitliche Be-

fristung auf 30 Jahre und die landwirtschaftliche Folgenutzung in geeigneter Weise in 

die Darstellung einzubeziehen sind. Dies sollte sich konkret in der Darstellung und 

nicht nur in der Planbegründung niederschlagen.  

Ferner weisen wir an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass uns die vollständige 

Inbetriebnahme der Anlage zur genauen Bestimmung der Befristung vorzulegen ist.  

Der gem. Maßgabe 4. geforderte, vollständige Rückbau sämtlicher Komponenten ist 

auf Ebene der Baugenehmigung entsprechend umzusetzen. Wir bitten um entspre-

chende Beteiligung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 

Hinsichtlich Maßgabe 6. bitten wir im Rahmen der weiteren Verfahrensschritte um 

Vorlage der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, um die Einhaltung der 

Maßgabe einer vollständigen Kompensation durch Minimierungs- und Gestaltungs-

maßahmen (Eingrünung, Gliederung der Modulfelder, Grünpuffer) in Abstimmung mit 

den zuständigen Fachbehörden zu prüfen. 

Regionaler Grünzug 

Gem. PS 2.1.1 Z ERP dienen Regionale Grünzüge als großräumiges Freiraumsystem 

dem langfristigen Schutz und der Entwicklung des Naturhaushaltes und der Kultur-

landschaft. Sie sichern die Freiraumfunktionen Boden, Wasser, Klima, Arten- und Bio-

topschutz sowie die landschaftsgebundene Erholung. Nach PS 2.1.3 Z ERP darf in 

ihnen nicht gesiedelt werden. Technische Infrastrukturen hingegen sind zulässig, so-

weit sie die Funktion der Grünzüge nicht beeinträchtigen, im überwiegenden öffentli-

chen Interesse notwendig sind oder aufgrund besonderer Standortanforderungen nur 

außerhalb des Siedlungsbestandes errichtet werden können.  

Freiflächen-Photovoltaikanlagen werten wir als technische Infrastruktur, die nur au-

ßerhalb des Siedlungsbestands errichtet werden können. Im Regelfall ist nicht von 

einer Beeinträchtigung der Funktion des Regionalen Grünzugs auszugehen, da Frei-
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flächen-Photovoltaikanlagen üblicherweise nur kleinere Teilbereiche der Grünzüge 

einnehmen. Im vorliegenden Fall ist an dieser Stelle die außergewöhnliche Größen-

ordnung des Vorhabens zu berücksichtige (35 ha Überschneidung mit dem Regiona-

len Grünzug) wie auch auf die Tatsache, dass sich im Bereich der Überlagerung mit 

dem Regionalen Grünzug auch eine Überschneidung mit dem dortigen Landschafts-

schutzgebiet „Neckartal III“ ergibt. Die zuständige untere Naturschutzbehörde des 

Neckar-Odenwald-Kreises beabsichtigt an dieser Stelle jedoch eine Zonierung des 

LSG, um den Bau und Betrieb des Solarparks in den weniger schutzwürdigen Flä-

chen das LSG zu ermöglichen.  

Sollte dieser Konflikt im weiteren Verfahren gelöst werden können, so gehen wir, 

auch vor dem Hintergrund des hohen öffentlichen Interesses am Ausbau erneuerba-

rer Energien, trotz der Größenordnung des Vorhabens von einer Einhaltung der Vo-

raussetzungen für die Errichtung innerhalb eines Regionalen Grünzugs aus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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II.   Nachricht von Ziff. I. per E-Mail an: 

 

 

Verband Region Rhein-Neckar 

 

 

Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Baurechtsamt  

 

Stadtverwaltung Mosbach 

Untere Baurechtsbehörde 

info@mosbach.de  

 

Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 

im Hause 

StEWK@rpk.bwl.de  

 

 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

III. 21b9 z. K. 
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MOS, Neckarzimmern, FNP "Solarpark Stockbronner Hof"

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die zugesandten Planunterlagen und die Beteiligung an der o.g. Planung.
Zu den Belangen der Denkmalpflege nimmt das Landesamt für Denkmalpflege als Träger
öffentlicher Belange (TÖB) wie folgt Stellung:

Bau- und Kunstdenkmalpflege:
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind, soweit dies aus den Planunterlagen er-
sichtlich ist, nicht direkt betroffen.

Archäologische Denkmalpflege:
Die Belange der Archäologischen Denkmalpflege sind durch das Vorhaben „Solarpark
Stockbronner Hof“ betroffen, da sich im östlichen Teil des Plangebiets zwei archäologische
Denkmalflächen gem. §2 DSchG befinden, an deren Erhalt ein öffentliches Interesse be-
steht:

1) villa rustica aus der Römerzeit
2) Limes aus der Römerzeit (Odenwaldlimes) mit Wachtturm 10/66

Sollte an der Planung in der vorliegenden Form festgehalten werden, können fachliche Be-
denken seitens des Landesamtes für Denkmalpflege nur unter Auflagen zurückgestellt wer-
den:
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- Die Mauern der römischen Steingebäude und ggf. weitere archäologisch sensible
Bereiche dürfen durch den Bau der PV-Anlage nicht zerstört oder beschädigt wer-
den. Um dies sicherzustellen, ist zunächst ihre Lage durch geophysikalische Unter-
suchungen, die vom Vorhabenträger zu finanzieren sind, festzustellen (Anm.: diese
Untersuchungen sind im Bereich des Odenwaldlimes bereits erfolgt und für den Be-
reich der villa rustica für August 2023 geplant).

- Bei der Planung und dem Bau der PV-Anlage ist bzgl. der Position und Gründung
der Träger der Solartische, der Trafostationen und der Kabelgräben auf die archäo-
logische Substanz Rücksicht zu nehmen. Kabelgräben in offener Bauweise und wei-
tere Bodeneingriffe müssen durch eine archäologische Fachfirma verursacherfinan-
ziert begleitet werden.

- Die nach der Geophysik festzulegenden archäologisch sensiblen Bereichen der villa
rustica und des Odenwaldlimes mit Wachtturm sind von Bodeneingriffen auszuspa-
ren. Solartischträger können in diesen Fällen z.B. auf obertägig aufgesetzte Be-
tonsockel realisiert werden. Eine Fortsetzung der engen Absprache mit den zustän-
digen Projektpartnern ist notwendig.

- Baustelleneinrichtungen und Lagerflächen, für die Oberbodenabträge notwendig
werden, sind außerhalb der Denkmalflächen anzulegen.

- Beim Rückbau der Anlage sind Bodeneingriffe und -störungen zu minimieren. Es
darf zur Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Fläche im Bereich der Denkmal-
fläche keine Tiefpflügung erfolgen.

Für weitere Informationen zur vorliegenden Stellungnahme wenden Sie sich bitte an das
Landesamt für Denkmalpflege, Ref. 84.2,

Wir bitten darum, diese Hinweise in die Planunterlagen einzufügen und das LAD an der
Planung „Solarpark Stockbronner Hof“ weiterhin zu beteiligen.

Herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Nachrichtlich:
UDB Mosbach

Ab dem 1. Januar 2022 haben wir zur Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege als
Träger öffentlicher Belange ein landesweites Funktionspostfach eingerichtet. Wir bitten Sie,
Ihre Anfragen zukünftig an TOEB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de zu richten.

mailto:TOEB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 3.1: Gebiet „Solarpark Stockbronner Hof“, 
Gemeinde Neckarzimmern, Neckar-Odenwaldkreis  
(TK 25: 6620 Mosbach, 6621 Billigheim)  
  
Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB und der Nachbarkommunen 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Ihr Schreiben vom 29.06.2023  
 
Anhörungsfrist 25.08.2023 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungs-
vorhaben. 
 
 
Geotechnik 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter https://maps.lgrb-bw.de/ 
abgerufen werden. 
 
Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen 
(z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der Eingriffe in den Untergrund 
näher bekannt sind. Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere bezüglich eventueller 
Massenbewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorheriger - für Kommunen 
und alle übrigen Träger öffentlicher Belange gebührenfreier - Registrierung, unter 
https://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 
 

https://maps.lgrb-bw.de/
https://geogefahren.lgrb-bw.de/
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Solarpark Stockbronner Hof“ hat das LGRB 
mit Schreiben vom 22.08.2023 ( ) zum Planungsbereich folgende 
ingenieurgeologische Stellungnahme abgegeben: 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise 
in den Bebauungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsgebiet von Gesteinen des Oberen Muschelkalks sowie der Erfurt-Formation 
(ehemalige Bezeichnung: Lettenkeuper). Diese werden bereichsweise von quartären 
Lockergesteinen (holozäne Abschwemmmassen, Lösslehm) mit im Detail nicht bekannter 
Mächtigkeit verdeckt. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen)  
sind nicht auszuschließen und im Bereich des Plangebietes sowie dessen Umfeld be-
kannt. Die genaue Lage der am LGRB verzeichneten Verkarstungsstrukturen kann in  
der Ingenieurgeologischen Gefahrenhinweiskarte für Baden-Württemberg unter 
https://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer (z. B. am Transformatoren-
häuschen) geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-
A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologi-
schen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüll-
ter Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu 
Fundamenten zu achten. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise oder Anregungen vorzu-
tragen. 
 
Generell der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) bei geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte 
oder unbebaute Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken werden, ein Bodenschutzkon-
zept zur Gewährleistung des sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit 
dem Boden im Rahmen der weiteren Vorhabenplanung bzw. -durchführung zu erstellen 
ist. Eine Erstellung des Bodenschutzkonzepts nach DIN 19639 wird dringend empfohlen. 

https://geogefahren.lgrb-bw.de/
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Mineralische Rohstoffe 
 
Das Plangebiet liegt teilweise, d. h. in seinem östlichen Abschnitt, in einem vom LGRB 
prognostizierten Rohstoffvorkommen von Kalksteinen des Oberen Muschelkalks. Es 
wurde im Rahmen der Erstellung der Prognostischen Rohstoffkarte (PRK) für die Metropo-
lregion Rhein-Neckar, Anteil Baden-Württemberg, abgegrenzt. Eine Bearbeitung dieses 
Rohstoffvorkommens nach den Kriterien der landesweit vom LGRB erstellten Karte der 
mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (KMR 50) steht noch aus. 
 
Das Rohstoffvorkommen und kurze tabellarische Hinweise können über den LGRB-
Geodatendienst (LGRB-Kartenviewer, https://maps.lgrb-bw.de/?app=lgrb&view=lgrb_roh) 
visualisiert werden [Thema/Themen: „Rohstoffvorkommen: Karte der mineralischen 
Rohstoffe 1 : 50 000 (KMR 50)/KMR 50: Rohstoffvorkommen, vorläufig (außerhalb be-
arbeitetem Gebiet)“; Visualisierung der tabellarischen Hinweise durch Nutzung des Info-
Buttons]. 
 
Die Geodaten des Themenbereichs Rohstoffgeologie können als WMS-Dienst registrie-
rungs- und kostenfrei in die eigene GIS-Umgebung eingebunden werden 
(https://produkte.lgrb-bw.de/catalog/list/?wm_group_id=20000  und https://produkte.lgrb-
bw.de/docPool/WMS-Handout.pdf). Ergänzend wird auf die Ausführungen unter 
https://produkte.lgrb-bw.de/informationssysteme/neuigkeiten und die Hinweise in  
den LGRB-Nachrichten 07/2016 und 04/2018 verwiesen (https://www.lgrb-
bw.de/aktuell/lgrb_nachrichten/index_html?download_art_down=8). 
 
Gegen die Planung bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwendungen. 
 
 
Grundwasser 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das 
LGRB statt. 
 
 
Bergbau 
 
Der geplante Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 3.1 tangiert im 
Westen die Untertageanlage der Bundeswehr. 
 
Aufgrund dessen ist das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bruchsal, Karlsruher Straße 
25 - 27, BwDLZBruchsal@Bundeswehr.org in das Änderungsverfahren des Flächen-
nutzungsplanes einzubinden. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
 
 
 
 

https://maps.lgrb-bw.de/?app=lgrb&view=lgrb_roh
https://produkte.lgrb-bw.de/catalog/list/?wm_group_id=20000
https://produkte.lgrb-bw.de/docPool/WMS-Handout.pdf
https://produkte.lgrb-bw.de/docPool/WMS-Handout.pdf
https://produkte.lgrb-bw.de/informationssysteme/neuigkeiten
https://www.lgrb-bw.de/aktuell/lgrb_nachrichten/index_html?download_art_down=8
https://www.lgrb-bw.de/aktuell/lgrb_nachrichten/index_html?download_art_down=8
mailto:BwDLZBruchsal@Bundeswehr.org
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Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (https://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse https://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/







